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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Spen-
der oder dergleichen Ausgabebehälter, insbesondere für
Tabletten oder dergleichen stückiges Gut, mit einem Ge-
häuse und einem in dem Gehäuse beweglich angeord-
neten Schieber, wobei eine Ausgabeöffnung für verein-
zeltes Gut durch Betätigung des Schiebers freigebbar
ist, und wobei eine Rampe zum Leiten des Guts in Rich-
tung der Ausgabeöffnung an einem Teil des Spenders
festgelegt ist.
[0002] Bei einem Gegenstand nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 kommt es bei den zu vereinzelnden
Gütern, beispielsweise Süßstofftabletten, gelegentlich
zu einer sogenannten Brückenbildung. Die einzelnen Ta-
bletten oder anderen stückigen Güter stauen sich dann
an oder auf der Rampe und an anderen Teilen des Spen-
ders auf und stützen sich gegeneinander ab, so dass
eine Zufuhr zur Ausgabeöffnung blockiert wird. Es findet
keine Vereinzelung statt und eine Entnahme durch die
Ausgabeöffnung ist nicht möglich. Der Benutzer hat den
beispielsweise handbetätigten Spender dann einmal um-
sonst betätigt und muss diesen schütteln oder dagegen
klopfen, was langfristig die Integrität des Spenders be-
einträchtigt sowie das darin enthaltene Gut beschädigen
kann. Als Rampe wird im Nachfolgenden eine Zuführung
von Tabletten oder dergl. insbesondere über die Rampe
rollfähigen Güter in Richtung Ausgabeöffnung verstan-
den.
[0003] In der EP 0 287 335 A2 ist ein Spender gezeigt,
der ein flexibles Wandelement aufweist, durch welches
die Tabletten seitlich bewegt werden können. Eine Be-
wegung nach oben mit dem Ziel einer Auflockerung et-
waiger Brückenbildungen findet nicht statt.
[0004] In der WO 2006/116370 A2 ist ein von oben
betätigbarer Tablettenspender gezeigt, bei dem eine
Rampe zur Herstellung einer Ausgabeöffnung nach un-
ten bewegt werden kann. Die EP 0 600 123 A1 zeigt
einen Spender mit einer starren Rampe.
[0005] In der US 3,430,810 ist ein Gegenstand nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 gezeigt, der eine Ram-
pe aufweist, durch die die Tabletten nach oben bewegt
werden können um eine Auflockerung zu erzielen. Eine
in sich flexible Rampe ist nicht gezeigt.
[0006] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Spender hinsichtlich der Zufuhr des vor-
zugsweise rollfähigen Guts zur Ausgabeöffnung zu ver-
bessern.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch einen Gegen-
stand nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, der ge-
mäß dem kennzeichnenden Teil weiter gebildet ist. Die
die Lebensmittel zu der Ausgabeöffnung führende oder
leitende Rampe ist gegenüber dem Teil des Spenders,
an dem sie festgelegt ist, beweglich - und zwar nach oben
bewegbar - ausgebildet, um durch ihre Bewegung auf
die Positionierung des einzelnen stückigen Guts oder der
Tabletten einzuwirken und diese zu einer Positionsän-
derung zu veranlassen. Das stückige Gut, das sich an

oder auf der Rampe zur Ausgabeöffnung gegenseitig
blockieren kann, zerstört durch die Positionsänderung
die gebildete Brücke und die Vereinzelung kann wieder
erfolgreich durchgeführt werden. Durch die Bewegung
der Rampe, insbesondere eine Verschwenkung, werden
die Tabletten teilweise angehoben oder zur Seite ge-
schoben, so dass sich bei Einnahme der Ausgangspo-
sition der Rampe eine neue Ordnung ergeben kann. So-
fern die Rampe einen Speicher des Spenders zur Bevor-
ratung des Guts begrenzt, ändern sich mit durch die Be-
wegung der Rampe während oder nach einer Betätigung
des Spenders die Abmessungen des Speichers. Die Be-
wegung der Rampe, beispielsweise eine Schwenkbewe-
gung, wird über einen Schieber bewirkt, dessen Bewe-
gung während oder nach einer Betätigung des Spenders
auf direkte oder auf indirekte Weise auf die Rampe über-
tragbar ist.
[0008] Die Rampe ist in sich flexibel ausgebildet, bei-
spielsweise als flexibler Kunststoffsteg.
[0009] Besonders vorteilhaft ist die Ausbildung der
Rampe als Teil des Schiebers, der in dem Gehäuse zum
Betätigen des Spenders beweglich angeordnet ist und
wodurch die Rampe als bewegliches Teil einstückig mit
diesem Spender ausgebildet werden kann. Rampe und
Spender sind erfindungsgemäß einstückig hergestellt
und können anschließend in das Gehäuse eingesetzt
werden.
[0010] Ebenfalls liegt es im Rahmen der Erfindung, ei-
ne zweigeteilte Rampe, die teilweise Teil des Schiebers
und ebenfalls Teil des Gehäuses ist, vorzusehen, um auf
konstruktive Besonderheiten eines jeweiligen Spenders
Rücksicht nehmen zu können.
[0011] Vorteilhafterweise erfolgt die Krafteinleitung auf
die Rampe über einen ebenfalls bewegten Mitnehmer
des Spenders. Die Rampe wird somit nicht oder nicht nur
durch die alleinige Betätigung des Spenders bzw. durch
die Bewegung des Schiebers unmittelbar durch Bewe-
gung gegen einen feststehenden Absatz, eine Kante
oder dergleichen bewegt, sondern kann durch ein selber
beweglich angeordnetes Teil bewegt werden. Eine Be-
tätigung des Spenders und eine damit einhergehende
Bewegung des Schiebers wird durch den Mitnehmer
übersetzt, wodurch die Bewegung der Rampe gezielter
steuerbar ist und beispielsweise im Vergleich zu einer
Gesamtbewegung des Schiebers abgeschwächt erfolgt.
[0012] Hierfür ist es beispielsweise möglich, die Bewe-
gung der Rampe über einen Kraftspeicher nach einer
Betätigung des Spenders zu modifizieren. In einer be-
sonders vorteilhaften Ausbildung des Spenders ist der
Mitnehmer als Feder ausgebildet, die nach einer manu-
ellen Betätigung des Spenders wieder den Ausgangszu-
stand desselben herstellt. Die Feder wird somit bei der
Betätigung des Spenders bewegt, wobei durch die ein-
zelnen Teile der Feder eine Lageveränderung relativ zu
den übrigen Teilen des Spenders einhergeht. Über die
Federteile und deren Lageveränderung lässt sich eine
Bewegung der Rampe steuern, indem die Bewegung der
Feder an den jeweils gewünschten Stellen auf die Rampe
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übertragen wird.
[0013] In einer besonders vorteilhaften Ausbildung der
Erfindung ist die Rampe als flexibler Steg ausgebildet.
Dieser kann dann als zusätzlicher Kraftspeicher dienen
und die Rückführung des Spenders in seinen Ausgangs-
zustand vor einer Betätigung unterstützen. Beispielswei-
se können in einer Ausbildung des Mitnehmers als Feder
Rampe und Feder als Doppelfeder wirken.
[0014] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn die Feder mit
einer Erhöhung ausgestattet ist, über die diese eine
Krafteinleitung auf die Rampe verbessern kann. Die Er-
höhung ist mit der Feder vorteilhafterweise einstückig als
Kunststoffspritzteil ausgebildet.
[0015] Um eine Bewegung von einem Mitnehmer auf
die Rampe gezielter übertragen zu können, ist diese vor-
teilhafterweise mit einem Stützansatz versehen, der mit
vorzugsweise dem Mitnehmer zusammenwirkt. Alterna-
tiv kann ebenfalls vorgesehen sein, den Stützansatz als
Abstützelement gegenüber einem anderen Drucküber-
tragungsmittel vorzusehen.
[0016] Der Stützansatz ist insbesondere flexibel aus-
gebildet, wodurch die Relativbewegung der Rampe ge-
genüber einem beispielsweise feststehenden Teil besser
übertragen werden kann, da sich der Stützansatz bei der
Bewegung der Rampe ausrichten kann, so dass bei-
spielsweise Quietschgeräusche über ein Verrutschen
der Rampe an einem Gehäuseteil verhindert werden
können. Besonders vorteilhaft ist es hierbei, den Stütz-
ansatz mit einer Spitze zu versehen, wodurch eine Kraft
nur über eine geringe Oberfläche auf die Rampe über-
tragen wird. Es liegt ebenfalls im Rahmen der Erfindung,
die Rampe und eine Feder über einen flexiblen oder star-
ren Stützansatz fest miteinander zu verbinden, so dass
bei Bewegung der Feder die Rampe immer entspre-
chend der Anbindung über den Stützansatz mitbewegt
wird.
[0017] Um die Flexibilität der verwendeten Materialien
gewährleisten zu können, sind diese vorteilhafterweise
aus einem Polyformaldehyd, bzw. einem Polyoxymethy-
len, kurz POM genannt, hergestellt. POM weist eine hohe
Steifigkeit, einen niedrigen Reibwert und eine ausge-
zeichnete Dimensionsstabilität auf.
[0018] Die Rampe ist vorteilhafterweise in einem un-
teren Bereich des Spenders vor der Vereinzelungskam-
mer angeordnet.
[0019] Des weiteren ist der Schieber in einer vorteil-
haften der Erfindung über einen Sollbruchansatz mit ei-
nem Fortsatz verbunden, der bei Betätigung des Schie-
bers gegen eine Kante des Gehäuses anschlägt. Vor-
zugsweise handelt es sich hierbei um eine obere Kante
des Gehäuses. Durch den Sollbruchansatz wird der Fort-
satz bei Betätigung des Schiebers aufgrund des Anschla-
gens an die Kante des Gehäuses abgetrennt, was ein
Zeichen für eine Benutzung des Spenders und für feh-
lende Originalität desselben ist. Vorzugsweise ist der
Fortsatz von der Kante des Spenders beabstandet und
ermöglicht so eine geringfügige Betätigung des Spen-
ders erlaubende Beweglichkeit des Schiebers. Diese er-

folgt oft bei einem Stapeln der Spender. Der erfindungs-
gemäße Spender behält somit auch bei einem Stapeln
seine Originalität. Hierfür ist lediglich ein geringfügiger
Abstand von Fortsatz zu Kante erforderlich, der in Ab-
hängigkeit davon gewählt werden kann, wie groß die Be-
lastung des Schieber beim Stapeln ist. Der Abstand ist
hierbei so zu wählen, dass eine Betätigung des Schie-
bers zur Entnahme von Tabletten oder dergleichen stü-
ckigem Gut nicht notwendig ist und gleichzeitig eine Fe-
derung des Schiebers, sofern vorhanden, ein weiteres
Betätigen des Schiebers in das Gehäuse hinein verhin-
dert. Vorteilhafterweise beträgt der Abstand des Fortsat-
zes zur Kante zumindest 0,5, in besonders vorteilhafter
Weise 1 mm.
[0020] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
lassen sich der nachfolgenden Beschreibung der sche-
matischen Abbildungen in den Figuren entnehmen.
[0021] Es zeigt:

Fig.1 einen Vertikalschnitt durch einen erfin-
dungsgemäßen Spender in einer unbetä-
tigten Stellung,

Fig. 2 den Gegenstand nach Fig. 1 in einer be-
tätigten Stellung,

Fig. 3 bis 7 teilweise Schnitte weiterer Ausführungs-
beispiele.

[0022] Identisch oder ähnlich wirkende Teile werden
nachfolgend -sofern dienlich- identisch beziffert.
[0023] Fig. 1 offenbart einen als Süßstoffspender aus-
gebildeten erfindungsgemäßen Spender mit einem Ge-
häuse 1, in das ein Schieber 2 eingesetzt ist. In einem
unteren Bereich des Spenders sind mehrere Tabletten
3 zu erkennen, die aufgrund der angedeuteten Brücken-
bildung nicht durch eine Ausgabeöffnung 4 vereinzelt
ausgegeben werden können. Üblicherweise würde eine
Vereinzelung hier durch eine Anlage einer einzelnen Ta-
blette 3 in einer Vereinzelungskammer 6 erfolgen, die
über einen Steg 7 und ein Verschieben des Schiebers in
Richtung A vom Speicher 8 herbeiführt.
[0024] Aus dem Speicher 8 werden die zu vereinzeln-
den Tabletten 3 über eine Rampe 9 in Richtung der Aus-
gabeöffnung 4 geleitet. Die Rampe 9 ist einstückig mit
dem Schieber 2 verbunden und daher als Spritzteil in
einem Arbeitsschritt herstellbar. Auf ihrer Unterseite hin
zu einem einer Feder oder einem Federelement 11, das
in der durchgezogenen Darstellung in seiner Erstreckung
ohne eine Begrenzung durch einen Boden bzw. eine un-
tere Wand 12 des Gehäuses 1 dargestellt ist, ist nach
Einbringung in das Gehäuse 1 in der gestrichelt darge-
stellten Ausgangsposition.
[0025] Vorteilhafterweise ist die Rampe 9, die in sich
flexibel und beweglich gegenüber dem Schieber 2 aus-
gebildet ist, über eine Nase 13 des Schiebers gegen ein
Durchbiegen nach unten und eine dadurch erfolgende
ungewollte Erweiterung des Speichers 8 gesichert.
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[0026] Zwei Erhöhungen 14 des Federelements 11
dienen dem Einfangen einer Spitze 16 eines Stützansat-
zes 17 der Rampe 9.
[0027] Der Schieber 2, der mit zwei Stegen 19 an der
Seitenwand des Gehäuses 1 geführt ist, umfasst einen
Taster 18, der eine obere Gehäuseöffnung verschlie-
ßend an dem oberen Ende des Spenders angeordnet
ist. Über den Taster 18 ist der Schieber 19 mit einem
Fortsatz 21 verbunden, der die Originalität des Spenders
gewährleistet. Bei Entnahmebetätigung wird der Fortsatz
21 gegen eine obere Kante 22 des Gehäuses 1 gedrückt
und hierdurch von dem Taster 18 getrennt. Zwischen der
umlaufenden Kante 22 und dem ebenfalls umlaufenden
Ansatz 21 ist ein Abstand B vorgegeben, der eine Sta-
pelung und ein geringes Eindrücken des Schiebers 2 in
das Gehäuse 1 ermöglicht, ohne die Originalität zu be-
schädigen.
[0028] Bei Betätigung des Tasters 18 verschiebt sich
der Schieber 2 innerhalb des Gehäuses in Richtung A,
wodurch das Federelement 11 durch Abstützung auf
dem Boden oder der Wand 12 spannt. Die Spitze 16 wird
von den beiden Erhöhungen 14 eingefangen, wodurch
der Stützansatz 17 die Rampe 9 nach oben bewegt. Hier-
durch wird eine etwaige Brückenbildung aufgehoben und
die einzelnen Tabletten 3 sind anschließend den Raum
vor und in der Vereinzelungskammer ausnutzend dicht
gepackt..
[0029] Durch eine Betätigung des Tasters 18 und der
Verschiebung des Schiebers 2 nach unten wird die durch
obere und untere aus Stegen gebildete Wände 23 be-
grenzte Vereinzelungskammer 6 durch den Steg 7, der
nicht Teil des Schiebers 2 ist, von dem Vorratsraum ge-
trennt und die Öffnung 4 wird durch die dem Gehäuse 1
zuzuordnende weitere Begrenzung 24 freigegeben, wo-
raufhin das in der Vereinzelungskammer 6 befindliche
Gut wie gestrichelt und durch den Pfeil C angedeutet aus
dem Spender herausfällt. Nach Betätigung wird der
Schieber 2 durch das beispielsweise als Blattfeder aus-
gebildete Federelement 11 und anfangs auch die flexible
Rampe 9, die zu Beginn der Rückbewegung als Doppel-
feder wirken, wieder in seine in Fig. 1 gezeigte Ausgangs-
lage zurückgeschoben. Der in der Fig. 2 durchgezogen
dargestellte Teil des Federelements 11 zeigt die Position
desselben in einem entspannten und ohne den Boden
12 begrenzten Zustand.
[0030] Das als Kunststoff-Blattfeder ausgebildete Fe-
derelement 11 ist einstückig mit dem Schieber 2 und der
Rampe 9 verbunden, was die Anzahl der Fertigungs-
schritte verringert.
[0031] Die Bewegung des Schiebers 2 durch dessen
Betätigung überträgt sich aufgrund der Kombination der
Bewegung des Federelements und der Krafteinleitung
über die Spitze 16 auf die Rampe 9 nur teilweise auf
diese. Je nach Anordnung des Stützansatzes können
hierbei verschieden starke Verschwenkungen der Ram-
pe 9 bewirkt werden. Gleiches gilt für die Anordnung der
Erhöhungen 14.
[0032] Verschiedene weitere Ausführungsbeispiele

der Einwirkung des Federelements auf die Rampe sind
den Figuren 3 bis 7 zu entnehmen. So ist in der Fig. 3
der Stützansatz 17 als stumpfes Element ausgebildet,
welches sich auf der Blattfeder 11 abstützt und über diese
teilweise hinüber gleitet. Gleiches gilt für das Stützele-
ment gemäß Fig. 4, dessen Spitze gegebenenfalls flexi-
bel ausgebildet sein kann. Der Stützansatz 17 gemäß
Fig. 5 offenbart eine Grundseite, die im Moment der An-
lage des Federelements 11 in etwa parallel zu dessen
Oberflächenerstreckung verläuft. Hierdurch kann eine
besonders gute Einleitung der Kraft auf die Rampe 9 be-
wirkt werden.
[0033] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 6 wird
die Kraft durch einen zwischen Rampe 9 und Federele-
ment 11 angeordneten Steg 26 und einen Stützansatz
17 übertragen. Der Steg überträgt die Bewegung des
Federelements 11 gemäß den wirkenden Hebelverhält-
nissen relativ zu einem fiktiven Drehpunkt.
[0034] Das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 offen-
bart schließlich einen als flexiblen Steg ausgebildeten
Stützansatz 17 zwischen Federelement 11 und Rampe
9, der einen Stützansatz überflüssig macht. Ein Ansatz
27 ist lediglich zur Verhinderung eines zu starken Ein-
knickens und damit für den Schutz des Stegs vorgese-
hen.

Patentansprüche

1. Spender oder dgl. Ausgabebehälter insbesondere
für Tabletten oder dergl. stückiges Gut (3) mit einem
Gehäuse (1) und einem in dem Gehäuse (1) beweg-
lich angeordneten Schieber (2), wobei eine Ausga-
beöffnung (4) für vereinzeltes Gut (3) durch Betäti-
gung des Schiebers (2) freigebbar ist, und wobei ei-
ne Rampe (9) zum Leiten des Guts (3) in Richtung
der Ausgabeöffnung (4) an einem Teil (2) des Spen-
ders festgelegt ist und gegenüber dem Teil des
Spenders zur Positionsänderung des Gutes (3) be-
weglich ist, wobei die Rampe (9) als Teil des Schie-
bers (2) einstückig mit diesem ausgebildet ist und
die Rampe nach oben bewegbar ist, um das Gut
anzuheben, dadurch gekennzeichnet, dass die
Rampe (9) in sich flexibel ausgebildet ist.

2. Spender nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Rampe (9) in einem unteren Bereich
des Spenders vor einer Vereinzelungskammer (6)
angeordnet ist.

3. Spender nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet
durch einen ebenfalls beweglich angeordneten Mit-
nehmer (11) des Spenders, der zur Kraftübertragung
auf die Rampe (9) ausgebildet ist.

4. Spender nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mitnehmer (11) des Spenders als Fe-
derelement ausgebildet ist.
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5. Spender nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mitnehmer (11) wenigstens eine
auf die Bewegung der Rampe (9) wirkende Erhö-
hung (14) aufweist.

6. Spender nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass Mitnehmer (11) und
Rampe (9) über einen festen flexiblen Steg (17) mit-
einander verbunden sind.

7. Spender nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rampe mit einem
Stützansatz (17) versehen ist, über den sich eine
Bewegung des Schiebers (2) auf die Rampe (9)
überträgt.

8. Spender nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Stützansatz (17) flexibel ausgebildet
ist.

9. Spender nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stützansatz (17) eine Spitze (16)
aufweist.

10. Spender nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass ein bei Betätigung
des Schiebers (2) gegen eine Kante (22) des Ge-
häuses (1) anschlagender Fortsatz (21) über einen
Sollbruchansatz mit dem Schieber (2) verbunden ist.

11. Spender nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fortsatz (21) einen eine geringfügige
Bewegung des Schiebers (2) ohne Anschlagen an
die Kante (22) ermöglichenden Abstand (B) zu die-
ser aufweist.

12. Spender nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass der Abstand (B) zumindest 0,5 mm be-
trägt.

Claims

1. Dispenser or similar discharging container, in partic-
ular for tablets or similar pelletised material (3), com-
prising a housing (1) and a slide (2) that is movably
arranged in the housing (1), a discharge opening (4)
for isolated material (3) being able to be released by
actuating the slide (2), and a ramp (9) for guiding the
material (3) towards the discharge opening (4) being
fixed to a part (2) of the dispenser and being movable
relative to the part of the dispenser in order to change
the position of the material (3), the ramp (9) being
formed integrally with the slide (2) as a part thereof
and the ramp being able to be moved upwards in
order to raise the material, characterised in that
the ramp (9) is intrinsically flexible.

2. Dispenser according to claim 1, characterised in
that the ramp (9) is arranged in a lower region of the
dispenser, in front of an isolating chamber (6).

3. Dispenser according to either claim 1 or claim 2,
characterised by a likewise movable driver (11) of
the dispenser that is designed to transmit force to
the ramp (9).

4. Dispenser according to claim 3, characterised in
that the driver (11) of the dispenser is formed as a
spring element.

5. Dispenser according to either claim 3 or claim 4,
characterised in that the driver (11) comprises at
least one elevation (14) that acts on the movement
of the ramp (9).

6. Dispenser according to any of claims 3 to 5, char-
acterised in that the driver (11) and the ramp (9)
are interconnected by a fixed, flexible connecting
piece (17).

7. Dispenser according to any of the preceding claims,
characterised in that the ramp is provided with a
support attachment (17) via which a movement of
the slide (2) is transmitted to the ramp (9).

8. Dispenser according to claim 7, characterised in
that the support attachment (17) is flexible.

9. Dispenser according to either claim 7 or claim 8,
characterised in that the support attachment (17)
has a point (16).

10. Dispenser according to any of the preceding claims,
characterised in that an extension (21) that strikes
an edge (22) of the housing (1) when the slide (2)
moves is connected to the slide (2) by a break-off
attachment.

11. Dispenser according to claim 10, characterised in
that the extension (21) is at a spacing (B) from the
edge (22) that allows for a slight movement of the
slide (2) without striking said edge.

12. Dispenser according to claim 11, characterised in
that the spacing (B) is at least 0.5 mm.

Revendications

1. Distributeur ou récipient de distribution similaire,
destiné en particulier à des comprimés ou un produit
en morceaux similaire (3), comprenant un boîtier (1)
et un coulisseau (2) disposé de manière mobile dans
le boîtier (1), une ouverture de distribution (4) desti-
née à un produit séparé (3) pouvant être libérée par
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actionnement du coulisseau (2) et une rampe (9) de
guidage du produit (3) en direction de l’ouverture de
distribution (4) étant fixée à une partie (2) du distri-
buteur et étant mobile par rapport à la partie du dis-
tributeur pour modifier la position du produit (3), la
rampe (9) étant conçue comme une partie du cou-
lisseau (2) d’une pièce avec celle-ci et la rampe étant
mobile vers le haut pour soulever le produit, carac-
térisé en ce que la rampe (9) est conçue pour être
elle-même flexible.

2. Distributeur selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la rampe (9) est disposée dans une zone
inférieure du distributeur devant une chambre de sé-
paration (6).

3. Distributeur selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé par un poussoir (11) du distributeur également
disposé de manière mobile et conçu pour transmet-
tre une force à la rampe (9) .

4. Distributeur selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le poussoir (11) du distributeur est conçu
comme un élément à ressort.

5. Distributeur selon la revendication 3 ou 4, caracté-
risé en ce que le poussoir (11) comporte au moins
une saillie (14) agissant sur le mouvement de la ram-
pe (9).

6. Distributeur selon l’une des revendications 3 à 5, ca-
ractérisé en ce que le poussoir (11) et la rampe (9)
sont reliés entre eux par le biais d’une nervure souple
fixe (17).

7. Distributeur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la rampe est pourvue
d’un appendice d’appui (17) permettant de transférer
le mouvement du coulisseau (2) à la rampe (9).

8. Distributeur selon la revendication 7, caractérisé en
ce que l’appendice d’appui (17) est conçu pour être
flexible.

9. Distributeur selon la revendication 7 ou 8, caracté-
risé en ce que l’appendice d’appui (17) comporte
une pointe (16).

10. Distributeur selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce qu’un prolongement (21),
venant buter contre un bord (22) du boîtier (1) lors
de l’actionnement du coulisseau (2), est relié au cou-
lisseau (2) sur un appendice à faible résistance mé-
canique.

11. Distributeur selon la revendication 10, caractérisé
en ce que le prolongement (21) se trouve à une dis-
tance (B) du bord (22), laquelle distance permet un

léger mouvement du coulisseau (2) sans butée con-
tre le bord (22).

12. Distributeur selon la revendication 11, caractérisé
en ce que la distance (B) est d’au moins 0,5 mm.
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